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Rechnungshofpräsidentenkonferenz in Erfurt endet mi t 
Unterzeichnung einer wichtigen Prüfungsvereinbarung  
 
Der Thüringer Rechnungshof richtete vom 16. bis 18. Oktober 2017 in Erfurt 
die Herbstkonferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe 
des Bundes und der Länder aus. 
 
Bereits am 1. Juli 2017 hat er für ein Jahr den Konferenzvorsitz übernommen. 
Der Präsident des Thüringer Rechnungshofs, Dr. Sebastian Dette, war schon 
im Mai zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. 
 
Thema der Herbstkonferenz war u. a. die Neuregelung des bundesstaatlichen 
Finanzausgleichssystems ab 2020, damit verbundene Prüfungsrechte des 
Bundesrechnungshofs und künftige Abstimmungsfragen bei Prüfungsplanun-
gen zwischen dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen.  
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz unterzeichneten eine 
Prüfungsvereinbarung über die Durchführung der Finanzkontrolle von KON-
SENS. Damit liegt jetzt eine wichtige Grundlage für eine wirksame und effizi-
ente Rechnungsprüfung in diesem Bereich vor. Dadurch können nun länder-
übergreifend prüfungsbezogene Unterlagen und sonstige Informationen von 
sämtlichen am Gesamtvorhaben KONSENS beteiligten Stellen angefordert 
werden. Den Rechnungshöfen kann nicht mehr entgegen gehalten werden, 
ihre Prüfungsrechte seien auf die Aktivitäten der Verwaltung des jeweiligen 
Landes bzw. des Bundes beschränkt. Nach der Unterzeichnung durch die 
Rechnungshofpräsidentinnen und  -präsidenten von Bremen, Niedersachsen 
und Sachsen tritt die Vereinbarung am 1. November 2017 in Kraft. 
 
KONSENS ist ein Verwaltungsabkommen von Bund und Ländern über eine 
enge Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Informationstechnik für die Besteu-
erungsverfahren und steht für Koordinierte neue Software-Entwicklung der 
Steuerverwaltung.  
 
Bei dem Vorhaben handelt es sich um eines der bedeutendsten und komple-
xesten IT-Vorhaben der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Für die Ent-
wicklung und Pflege sind seit 2007 bisher nahezu 1 Mrd. Euro aufgewendet 
worden. Alle Länder und der Bund tragen die Finanzierung. 
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Im Frühjahr wird der Thüringer Rechnungshof vom 16. bis 17. April 2018 er-
neut Gastgeber der Rechnungshofpräsidentinnen und -präsidenten von Bund 
und Ländern sein. Als Tagungsort ist Weimar vorgesehen. 
 
 
 
Hintergrundinformation:  
 
Nach § 93 Abs. 2 der Thüringer Landeshaushaltsordnung kann der Thüringer Rechnungshof, 
soweit nicht die Verfassung des Freistaats Thüringen die Prüfung durch ihn vorschreibt, durch 
Vereinbarung Prüfungsaufgaben auf den Bundesrechnungshof oder einen anderen Landes-
rechnungshof übertragen. Im Bund und in den anderen Ländern bestehen vergleichbare Rege-
lungen. 


